
 

Baunutzungsplan 

Der Baunutzungsplan ist nach seiner Konzeption und nach seiner Stellung im System des 
Planungsgesetzes von 1949/1956 ein vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Gebiet 
von Berlin (West). Über diesen Charakter hinaus ist er nach Maßgabe des § 7 Nr. 1 - 3 
Bauordnung für Berlin 1958 (BO 58) für das einzelne Bauvorhaben als 
Zulässigkeitstatbestand verbindlich geworden; in seiner Funktion ist er gemäß § 173 Abs. 
3 Bundesbaugesetz (BBauG) übergeleitet. 


